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Sonne satt, lange Aufenthalte im Freien – an die war-
men Monate erinnert sich so mancher gern, und es ist 
nur verständlich, auch im Winter das Gefühl irgendwie 
bewahren zu wollen. Mit dem Bau eines Wintergartens 
lässt sich dieses Empfinden sozusagen „konservieren“. 
Egal, wie lange die kalten, oft ungemütlichen Wochen 
und Monate dauern, ein Wintergarten vermittelt Frei-
heit und Geborgenheit gleichermaßen. Ohne Wind 
oder Kälte spüren zu müssen, kann man aus der be-
hüteten Oase heraus die schneebedeckte Gartenidylle 
genießen, trotzt bei einer Tasse Tee Sturm und Regen.
Und wer sich von einem ausgewiesenen Fachmann beraten lässt, muss auch nicht be-
fürchten, dass das gläserne Paradies zur Energieschleuder wird. Oft werden Nebenräu-
me durch den zusätzlichen Lichteinfall sogar mit erwärmt, was die Energiebilanz wie-
der relativiert. Zudem lassen die zahllosen Ausführungsmöglichkeiten und Materialien 
kaum Wünsche offen. So muss der Blick nicht dauernd zum Geldbeutel wandern, son-
dern kann sich dem winterlichen Treiben im Garten zuwenden. 	

Foto: epr/Wintergarten Fachverband e.V.
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Mieterhöhungsmöglichkeiten
in

Ein Leitfaden für Praktiker – Vermieter und 
Hausverwalter –, die in Potsdam und Um-
gebung eine Mieterhöhung gemäß § 558 
BGB, also unter Hinweis auf die gestiegene 
sog. ortsübliche Vergleichsmiete vornehmen 
wollen. Alles, was zur „Mechanik“ des § 558 
BGB gesagt wird, gilt auch für andere Ge-
meinden, gleichgültig, ob dort ein Mietspiegel 
existiert oder auf andere Begründungsmittel 
(Vergleichswohnungen, Gutachten) zurück-
gegriffen werden muss. Dies gilt insbesondere 
für die Checkliste zur Mieterhöhung und die 
Berechnungs- und Fallbeispiele. Da Potsdam 
und Berlin im gleichen Verflechtungsraum 
liegen, sind viele Verwalter den Umgang mit 
dem Berliner Mietspiegel gewohnt. Deshalb 
wird auch auf unterschiedliche Regelungen 
beider Mietspiegel hingewiesen.  

Der Schwerpunkt der Darstellung liegt im 
Bereich der Spanneneinordnung, da hier wirt-
schaftliches Potential, das richtig genutzt sein 
will, besteht.

Da etliche Mietspiegel veraltet sind oder im 
Ein- und Zweifamilienhausbereich keine aus-
reichenden Mieterhöhungen erlauben und 
viele Gemeinden nicht über einen Mietspie-
gel verfügen, werden die Möglichkeiten zur 
Begründung von Mieterhöhungen mit drei 
Vergleichsmieten und die immer noch unter-
schätzten Möglichkeiten der sog. Indexmiete, 
die seit 2001 vereinbart werden kann, erläutert.

Ein Katalog von 60 typischen Fallbeispielen 
rundet die Darstellung ab.

Klassisches DIN A5 Format. 116 Seiten.

Mieterhöhungsmöglichkeiten in Potsdam und 
Umgebung, durch Benennung von Vergleichs-
wohnungen; Indexmieterhöhung; Fallbeispiele, 
Formularmuster, Musterschreiben, aktuelle Über-
sicht über Mietspiegel im Land Brandenburg. Von 
RA Gunter Knierim, Vorsitzender von Haus & 
Grund Potsdam und Umgebung e. V.

Mietspiegel Potsdam 2014

Potsdam und Brandenburg

HEIZUNGSGERÄUSCHE
Nicht jedes noch so geringe 

Geräusch in einer Mietwohnung 
rechtfertigt eine Mietminderung. 

Dies gilt für Umweltgeräusche 
ebenso wie für die durch haus-

technische Anlagen verursachten 
Geräusche, befand das Amtsge-

richt Hannover. Im vorliegenden 
Fall hatte der Mieter die Miete gemindert, weil von seiner Heizung ein 

sich in Intervallen wiederholendes Brummgeräusch zu vernehmen war.
Foto: epr/VDMA Armaturen/© iStock_000011050751
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SCHÖNHEITSREPARATUREN

Eine Abweichung von den Regelfristen des 
Mustermietvertrages 1976 ist nicht ge-
boten, weil sich eine verbesserte Haltbar-
keit der heutigen Dekorationsmaterialien 
nicht feststellen lässt, sich vielmehr nur 
die Umwelt- und Gesundheitsverträg-
lichkeit sowie die Vielfalt der Farben und 
Dekorationsmaterialien verbessert haben. 
So urteilte das LG Dresden in einem Fall, in 
dem der Vermieter nach Beendigung des 
Mietverhältnisses die Kosten der vom Mie-
ter nicht durchgeführten Schönheitsrepa-
raturen mit der Kaution verrechnet hatte. 
Der Mieter wandte u. a. ein, die Regelfris-
ten seien nicht mehr angemessen, und die 
Qualität damaliger Materialien entspräche 
nicht heutigen Ansprüchen.	 Foto: © LBS


